
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

8. April 2022

 
 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Finanzierung der  
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH und der  
Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken 
Deutschlands GmbH (EntSchFinV) 
 
Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir bedanken uns für die Übersendung des Entwurfs der Verordnung zur 
Änderung der Entschädigungsfinanzierungsverordnung (EntSchFinV) und die 
damit verbundene Möglichkeit zur Stellungnahme.  
 
Die Frist zur Stellungnahme war zu knapp bemessen. Eine ausreichende 
Rücksprache mit unseren Verbandsmitgliedern ist unter solchen Umständen 
leider nicht möglich gewesen, ebensowenig wie eine tiefergehende fachliche 
Auseinandersetzung mit dem Entwurf.  
 
Daher müssen wir für die Zukunft auskömmliche Fristenbemessungen 
einfordern. Wir gehen davon aus, dass der Entwurf unter ausführlicher 
Rücksprache mit und Rücksichtnahme auf die Anliegen des BdB und der von 
ihm unterhaltenen EdB zustande gekommen ist. Dass einer speziellen und 
Partikularinteressen verpflichteten Lobbyvereinigung vor anderen Betroffenen 
auf diese Weise der Vorzug gewährt wird, halten wir für problematisch. Die 
Expertise der Auslandsbanken, die einen stetig wachsenden Anteil des 
Bankenmarktes in Deutschland repräsentieren, sollte ebenso gründlich in 
Konsultationsprozesse einfließen wie diejenige der vom BdB vertretenen 
Inlandsbanken.  

An das 
Bundesministerium der Finanzen 
 
VIIB1@bmf.bund.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verband der Auslandsbanken 
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Angesichts des Zeitdrucks haben wir die Prüfung des Entwurfs und unsere Stellungnahme auf einen 
Punkt konzentriert, nämlich den der Verteilung der Verwaltungskosten der EdB unter den Instituten. 
Unsere Anmerkungen hierzu finden Sie anliegend beigefügt. 
 
Ergänzend regen wir an, die Verweise im Verordnungstext auf die Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 680/2014 zu prüfen, die zwischenzeitlich außer Kraft getreten ist. 
 
Wir hoffen, dass unsere Anmerkungen für die weitere Arbeit an dem Entwurf hilfreich sind. Für 
Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Andreas Prechtel  Wolfgang Vahldiek 

 
 
- Anlage 
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Vorschlag des Verbandes der Auslandsbanken 
 

zum Entwurf der Verordnung zur Änderung der 
Entschädigungsfinanzierungsverordnung (EntSchV) 

 
 
In Artikel 1 Nr. 4 Buchst. a) des Entwurfs sollte § 5 Abs. 3 Satz 3 E-EntSchFinV wie folgt angepasst 
werden: 
 
Bisherige Entwurfsfassung: 

 
„Die Höhe des Kostenzuschlags wird nach folgender Formel berechnet:  
𝐾𝑖 = 0,5 ∗ 𝐵 ∗ 1/𝐴 + 0,5 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶𝐷𝑖/S“ 
 

Angepasste Fassung: 
 
„Die Höhe des Kostenzuschlags wird nach folgender Formel berechnet:  
𝐾𝑖 = 0,2 ∗ 𝐵 ∗ 1/𝐴 + 0,8 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶𝐷𝑖/S“ 
 
 

Begründung: 
 

Die bisherige Formel zur Verteilung der Verwaltungskosten der EdB begünstigt strukturell die 
Institute, die viele gedeckte Einlagen zur Refinanzierung nutzen (die großen Institute mit 
Privatkundengeschäft), gegenüber solchen Instituten, die wenige gedeckte Einlagen von Kunden 
hereinnehmen. 

 
Denn die Formel in der Entwurfsfassung teilt die Hälfte der Verwaltungskosten anteilig auf die 
Institute auf, ohne deren Größe zu berücksichtigen. Das ist zu hoch. Es ist sicher davon 
auszugehen, dass Institute mit hohen Summen an gedeckten Einlagen einen überproportional 
großen Anteil der Verwaltungskosten auslösen, während der „Sockel“ der Verwaltungskosten, der 
auch bei kleineren Instituten anfällt, vergleichsweise gering sein sollte. Gerade Auslandsbanken 
dürften durch eine Verteilung wie im Entwurf vorgesehen benachteiligt werden, da sie häufig eine 

recht geringe Refinanzierung durch gedeckte Einlagen betreiben. 
 
Daher schlagen wir vor, etwa 80 Prozent der Verwaltungskosten auf die Institute nach ihrem Anteil 
an den gedeckten Einlagen zu berechnen, während 20 Prozent nach der Zahl der Institute verteilt 
werden können. 


